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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
ProfiTec Therm P1005 Klebe- und Armierungsmoértel
UFI: PWM2-DMO05-PE68-7PGN
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Klebstoffe, Dichtstoffe, Spachtelmasse

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine, Verwendung gemafR Bestimmung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Meffert AG Farbwerke
Strale: Sandweg 15
Ort: D-55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 671 870-0 Telefax: +49 671 870-397
E-Mail: info@meffert.com
Ansprechpartner: Abteilung Regulatory Affairs Telefon: +49 671 870-310
E-Mail: SDB@meffert.com
Internet: www.meffert.com
1.4. Notrufnummer: 00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Portlandzement

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Revisions-Nr.: 10,1 - Ersetzt die Version: 10,0 D -de Druckdatum: 15.09.2025



Meffert AG Farbwerk
Meffert AG Sicherheitsdatenblatt o arbwerke

Farbwerke gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ProfiTec Therm P1005 Klebe- und Armierungsmortel
Uberarbeitet am: 26.06.2024 Materialnummer: 23033510050000 Seite 2 von 11

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
Signalwort: Gefahr
Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H318

Sicherheitshinweise
P101-P102-P103-P280-P310

2.3. Sonstige Gefahren
Zementprodukt, bei dem der Gehalt an Chrom (VI) durch Reduktionsmittel < 0,0002% (bezogen auf das
gesamte Trockengewicht) abgesenkt wurde. Das Gemisch ist chromatarm, daher besteht keine Gefahr der
Sensibilisierung durch Chromat.
Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend wirken.

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaf

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

14808-60-7 Quarz, Quarzsand 50-75 %
238-878-4 | [01-2120770509-45

65997-15-1 Portlandzement 15- <25 %
266-043-4 | |
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

65997-15-1 266-043-4 |Portlandzement 15- <25 %
dermal: LD50 = 2000 mg/kg
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Selbstschutz des Ersthelfers Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Nach Einatmen
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen .
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort
Augenarzt konsultieren. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Léschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen. LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das
Produkt selbst brennt nicht.

Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Es sind keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

Zusatzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspruhstrahl niederschlagen. Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammein.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Staubbildung vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben

Mechanisch aufnehmen. Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Staubbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmaRnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am
Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Berihrung mit den Augen vermeiden.

Weitere Angaben zur Handhabung
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Verschmutzte Kleidungsstiicke sind vor der
Wiederverwendung zu waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vor der Handhabung
des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfiigung stehen

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen
VorsichtsmaRnahmen beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.
Lagerklasse nach TRGS 510: 13 (Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Klebstoffe, Dichtstoffe, Spachtelmasse
GISCODE/Produkt-Code: ZP1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbe- Hinweis Art
grenzungsfaktor
14808-60-7 Alveolengangiges kristallines 0,05 8 TRGS 559
Siliciumdioxid (Quarzfeinstaub)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Staub nicht einatmen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
DichtschlieBende Schutzbrille benutzen. DIN EN 166
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Handschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Geeignetes Material: Nitril. Materialstarke >0,8 mm
Durchdringungszeit >480 min. Gegebenenfalls Unterziehhandschuhe aus Baumwolle verwenden.

Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen. P2
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den o6rtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Pulver
Farbe: weild
Geruch: geruchlos

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich:

Entziindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt:

Zundtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

pH-Wert (bei 20 °C):

Kinematische Viskositat:

Wasserl6slichkeit:

Léslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:

Schiittdichte:

Relative Dampfdichte:

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich.
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:

Gas:
Oxidierende Eigenschaften

Nicht brandférdernd.

Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Lésemitteltrennprifung:

Keine Daten verfugbar
nicht bestimmt

nicht entzindlich
nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht bestimmt

12,1 (400 g/L)
nicht bestimmt
vollstandig mischbar

nicht bestimmt

nicht anwendbar
Keine Daten verfugbar
nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt
nicht anwendbar
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Festkorpergehalt: 100,00 %

Sublimationstemperatur: nicht anwendbar

Erweichungspunkt: nicht anwendbar

Pourpoint: nicht anwendbar

Auslaufzeit: nicht bestimmt

Weitere Angaben

keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Ausgelaufenes Produkt reagiert mit unedlen Metallen unter Bildung von Wasserstoffgas . Verdampftes Produkt
reizt die Augen und die Atemwege.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze und Frost schiitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/I; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mg/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quel|e |Methode
65997-15-1 Portlandzement
dermal LD50 2000 Kaninchen
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Revisions-Nr.: 10,1 - Ersetzt die Version: 10,0 D -de Druckdatum: 15.09.2025
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Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Titandioxid: Prifdaten des Herstellers der TiO2-haltigen Rohstoffen nach EN 15051-2 zeigen, dass die
Rohstoffe < 1 % Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von <=10 pm enthalten und daher die
Einstufungskriterien nicht erfiillen. Der lungengangige und thorakale Staubgehalt von TiO 2-haltigen Rohstoffen
fallt nach der Methode EN 15051-2 in die Kategorie sehr geringer oder geringer Staub.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenuber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitéat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt enthalt Stoffe, die eine lokale pH-Anderung verursachen und daher schadigend auf Fische und
Bakterien wirken.

12.4. Mobilitdt im Boden

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIIlI.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfllt.

12.7. Andere schiadliche Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.Darf nicht zusammen mit Hausmidill entsorgt werden.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
101311 ABFALLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN,; Abflle aus der Herstellung von Zement,
Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen; Abfalle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe
auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen
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Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150101

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlief3lich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Papier und Pappe

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden . Nicht kontaminierte und
restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefuhrt werden . Kontaminierte Verpackungen

sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Zusatzliche Hinweise

Unterliegt nicht der SEVESO IlI-Richtlinie

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne priméare Biozidfunktion (Art. 58 i.V. mit
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Art. 3 (1) a))". Das Produkt enthalt Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekampfung des mikrobiellen
Verfalls (PT6).

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

Zusaitzliche Hinweise
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemafR Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enth&lt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):

1,2,7,8,9,10,11,12,15,16.
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Abkiirzungen und Akronyme
Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung, Gefahrenkategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAQ: International Civil Aviation Organization
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Abklrzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

http://www.gisbau.de http://www.baua.de
https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
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Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und

Bestimmungen sind vom Empféanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 [Fillstoffe, PW, C 19 9b 10, 11,19 10a, 10b - -
Spachtelmassen, Mortel,
Modellierton
LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren
PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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             10 13 11
             
               ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen; Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen
            
             false
          
           
             15 01 01
             
               VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Papier und Pappe
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             Das Produkt enthält Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekämpfung des mikrobiellen Verfalls (PT6).
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           Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
        
      
       
         Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.
      
    
     
       
         315
         Verursacht Hautreizungen.
      
       
         318
         Verursacht schwere Augenschäden.
      
       
         335
         Kann die Atemwege reizen.
      
       
         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
      
       
         Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
      
       
         http://www.gisbau.de http://www.baua.de
      
       
         
      
       
         https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals
      
       
         ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
      
       
         
      
       
         (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
      
       
         
      
       
         IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
      
       
         
      
       
         IATA: International Air Transport Association
      
       
         
      
       
         GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
      
       
         
      
       
         EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
      
       
         
      
       
         ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
      
       
         
      
       
         CAS: Chemical Abstracts Service
      
       
         
      
       
         LC50: Lethal concentration, 50%
      
       
         
      
       
         LD50: Lethal dose, 50%
      
       
         
      
       
         CLP: Classification, labelling and Packaging
      
       
         
      
       
         REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
      
       
         
      
       
         GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
      
       
         
      
       
         UN: United Nations
      
       
         
      
       
         DNEL: Derived No Effect Level
      
       
         
      
       
         DMEL: Derived Minimal Effect Level
      
       
         
      
       
         PNEC: Predicted No Effect Concentration
      
       
         
      
       
         ATE: Acute toxicity estimate
      
       
         
      
       
         LL50: Lethal loading, 50%
      
       
         
      
       
         EL50: Effect loading, 50%
      
       
         
      
       
         EC50: Effective Concentration 50%
      
       
         
      
       
         ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
      
       
         
      
       
         NOEC: No Observed Effect Concentration
      
       
         
      
       
         BCF: Bio-concentration factor
      
       
         
      
       
         PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
      
       
         
      
       
         vPvB: very persistent, very bioaccumulative
      
       
         
      
       
         RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
      
       
         
      
       
         ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
      
       
         
      
       
         EmS: Emergency Schedules
      
       
         
      
       
         MFAG: Medical First Aid Guide
      
       
         
      
       
         ICAO: International Civil Aviation Organization
      
       
         
      
       
         MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
      
       
         
      
       
         IBC: Intermediate Bulk Container
      
       
         
      
       
         SVHC: Substance of Very High Concern
      
       
         
      
       
         Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu
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